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VERTRAULICH


        VERTRAULICH
Diese gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung tritt mit dem Datum ihrer Unterzeichnung in Kraft und wird geschlossen
ZWISCHEN
(1) MPMX GmbH, Karlsruher Straße 88, 76139 Karlsruhe, Deutschland
(MPMX)
UND
(2) ______________________________________________________________________________________________________________
(Unternehmen)
- einzeln „Partei“ und/oder gemeinsam „Parteien“ –
PRÄAMBEL
(A) MPMX und das Unternehmen beabsichtigen, Gespräche im Hinblick auf eine mögliche Geschäftsbeziehung („Zweck“) zu führen.
(B) Dabei können MPMX und das Unternehmen gegenseitig Vertrauliche Informationen offenlegen.
(C) Unter Berücksichtigung der gegenseitigen Vereinbarungen, Bedingungen und Konditionen schließen die Parteien daher diese gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung („GHV“) und vereinbaren Folgendes.
ABGESCHLOSSENE VEREINBARUNGEN
1. Definitionen und Auslegung
1.1 Definitionen
	„IP-Rechte“
	bezeichnet alle Patente, patentierbaren Rechte, Urheberrechte und urheberrechtsähnlichen Rechte, Designrechte, Gebrauchsmuster, Markennamen, unabhängig davon, ob eines der oben genannten Rechte registriert ist oder nicht, Marken, Handelsnamen, Rechte an Domainnamen, Rechte an Erfindungen, Rechte an Daten, Datenbankrechte, Rechte an Know-how und alle anderen Rechte an geistigem Eigentum, die in Computersoftware, Programmen und Vertraulichen Informationen bestehen, sowie alle anderen Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum und ähnliche oder analoge Rechte, die nach den Gesetzen eines Landes bestehen, sowie alle anhängigen Anmeldungen und das Recht, solche Anmeldungen einzureichen oder zu registrieren, jetzt, in Zukunft und für alle Eventualitäten, einschließlich aller Verlängerungen, Erweiterungen, Wiederaufnahmen und aller aufgelaufenen Rechte, rechtliche Schritte einzuleiten.


	„Streitigkeit”
	bezeichnet jede Meinungsverschiedenheit zwischen den Parteien im Zusammenhang mit dieser GHV.


	„Verbundene Unternehmen” 
	bezeichnet jede juristische Person, die direkt oder indirekt eine der juristischen Personen der Parteien kontrolliert, von dieser kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit dieser steht, wobei Kontrolle den direkten oder indirekten Besitz von 50 % oder mehr der Stimmrechte oder Anteile an einer juristischen Person oder die faktische Kontrolle einer juristischen Person über die Entscheidungsfindung einer anderen juristischen Person bedeutet.



	„Vertrauliche Informationen”
	bezeichnet alle Geschäftsgeheimnisse einer Partei und/oder ihrer Verbundenen Unternehmen sowie deren Know-how, Analysen, Kosten- und Berechnungsgrundlagen, Geschäftspläne, Geschäftsbeziehungsanalysen, Geschäftsstrategien, Zusammenstellungen, Code-Dokumentationen, Konzepte, Dokumente, Zahlen, Erfindungen, Memos, Produkt- und Programmspezifikationen, Softwarecodes, Strategien, Studien sowie Vertriebs- und Marketingdaten, die eine Partei und/oder ihre Verbundenen Unternehmen der anderen Partei und/oder ihren Verbundenen Unternehmen schriftlich, mündlich oder auf andere Weise mitteilen oder anderweitig zur Verfügung stellen („Offenlegende Partei“) oder von denen die andere Partei und/oder ihre Verbundenen Unternehmen anderweitig Kenntnis erlangen oder erlangt haben („Empfangende Partei“). Die Empfangende Partei ist sich bewusst, dass diese Vertraulichen Informationen zuvor weder in ihrer Gesamtheit noch in ihren Einzelheiten bekannt oder leicht zugänglich waren, daher einen wirtschaftlichen Wert haben, durch angemessene Vertraulichkeitsmaßnahmen seitens der Offenlegenden Partei geschützt sind und ein berechtigtes Interesse an ihrer Geheimhaltung besteht. Wenn Vertrauliche Informationen nicht den Anforderungen eines Geschäftsgeheimnisses im Sinne eines anwendbaren (Geschäftsgeheimnis-)Gesetzes entsprechen, unterliegen diese Informationen dennoch der Geheimhaltungspflicht gemäß dieser GHV.



1.2 Verweise auf gesetzliche Bestimmungen beziehen sich auf die jeweils gültige Fassung, gegebenenfalls in geänderter, erweiterter oder neu erlassener Form, sowie auf alle sekundären Bestimmungen, die als Teil dieser gesetzlichen Bestimmungen erlassen wurden. Jede Partei erkennt an, dass diese GHV rechtsverbindlich ist, und bestätigt, dass sie die Möglichkeit hatte, einen Rechtsbeistand ihrer Wahl zu konsultieren. Bei der Auslegung der Bestimmungen werden diese nicht gegen die Partei ausgelegt, die diese Bestimmungen verfasst hat.
2. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Vertraulichkeitsverpflichtung und Ausnahmen
2.1 [bookmark: _heading=h.3znysh7]Die Parteien behandeln ausgetauschte Vertrauliche Informationen im Sinne des Zwecks vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter. Zu den Dritten zählen keine Verbundenen Unternehmen.
2.2 Die Empfangende Partei bemüht sich nach besten Kräften, die erhaltenen Vertraulichen Informationen geheim zu halten. Sobald die Empfangende Partei Kenntnis davon erlangt, dass Vertrauliche Informationen unter Verstoß gegen die Bestimmungen dieser GHV offengelegt wurden, informiert sie die Offenlegende Partei unverzüglich darüber.
2.3 Die Empfangende Partei ist nur berechtigt, Vertrauliche Informationen an ihre Vertreter und/oder Berater weiterzugeben, die beruflich zur Geheimhaltung verpflichtet sind, soweit dies für die Durchführung von Gesprächen im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Zweck erforderlich ist, und unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Vertraulichkeitsverpflichtung von diesen eingehalten wird.
2.4 Die Weitergabe Vertraulicher Informationen durch die Empfangende Partei an Dritte ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Offenlegenden Partei zulässig. Im Falle der Weitergabe Vertraulicher Informationen verpflichtet die Empfangende Partei den Dritten als Empfänger Vertraulicher Informationen in Form einer schriftlichen Vereinbarung zur Einhaltung der ihr gemäß dieser GHV obliegenden Vertraulichkeitsverpflichtungen.
2.5 Vertrauliche Informationen werden durch geeignete Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff durch Dritte geschützt, und bei der Verarbeitung Vertraulicher Informationen werden die gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen zum Datenschutz eingehalten. Dazu gehören technische Sicherheitsmaßnahmen, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, sowie alle geltenden Datenschutzbestimmungen über die Verpflichtungen der Mitarbeiter zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Einhaltung des Datenschutzes.
2.6 Keine Geheimhaltungspflicht besteht für Informationen, die (i) der Empfangenden Partei von Dritten ohne Geheimhaltungspflicht offenbart wurden; (ii) vor der Offenlegung oder Übermittlung durch eine der Parteien bekannt oder allgemein zugänglich waren oder zu einem späteren Zeitpunkt ohne Verletzung der Geheimhaltungspflicht allgemein zugänglich werden; (iii) sich bereits vor der Offenlegung durch die Offenlegende Partei ohne Verletzung der Vertraulichkeitsverpflichtung im Besitz der Empfangenden Partei befinden oder ihr bekannt sind; oder (iv) von der Empfangenden Partei unabhängig von Vertraulichen Informationen entwickelt wurden. Darüber hinaus gilt die Vertraulichkeitsverpflichtung nicht, wenn und soweit die Empfangende Partei oder einer ihrer Vertreter aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder einer Entscheidung eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde verpflichtet ist, solche Vertraulichen Informationen offenzulegen und/oder darüber zu informieren. In diesem Fall informiert die Empfangende Partei, soweit gesetzlich zulässig, die andere Partei unverzüglich nach Bekanntwerden dieser Offenlegungspflicht schriftlich darüber und darf nur den Teil dieser Vertraulichen Informationen offenlegen, zu dessen Offenlegung sie nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen oder aufgrund der Entscheidung eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde verpflichtet ist.
3. Rückgabe und Vernichtung
3.1 Die Empfangende Partei löscht oder gibt auf Verlangen der Offenlegenden Partei unverzüglich nach endgültigem Scheitern oder Beendigung der Verhandlungen über den Zweck alle Materialien zurück, die Vertrauliche Informationen enthalten. Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf Aufzeichnungen, die die Empfangende Partei von Vertraulichen Informationen in schriftlicher Form oder auf anderen Datenträgern angefertigt hat, sowie auf alle Kopien Vertraulicher Informationen und alle anderen materiellen Unterlagen, die Informationen aus Vertraulichen Informationen enthalten, auf der Grundlage dieser Informationen erstellt wurden oder diese widerspiegeln, unabhängig davon, ob diese in Papierform oder auf anderen Datenträgern vorliegen. Bei nicht löschbaren Datenträgern wie Festplatten oder ähnlichem werden die entsprechenden Daten zu Vertraulichen Informationen auf Verlangen der Offenlegenden Partei von der Empfangenden Partei vollständig und unwiderruflich gelöscht oder auf andere Weise vernichtet. Auf Verlangen der Offenlegenden Partei bestätigt die Empfangende Partei unverzüglich schriftlich, dass alle derartigen Materialien gemäß der vorstehenden Verpflichtung gelöscht oder vernichtet wurden. 
3.2 Vollständige und unwiderrufliche Löschung bedeutet im Falle elektronisch gespeicherter Vertraulicher Informationen, dass diese so gelöscht werden, dass jeglicher Zugriff darauf unmöglich wird, und zwar unter Verwendung spezieller Löschverfahren (z. B. durch Wiping), die anerkannten Standards entsprechen. Ungeachtet der vorgenannten Verpflichtungen dürfen (i) Kopien elektronischer Daten, die zu Sicherungszwecken angefertigt wurden, durch normale Sicherungsverfahren gespeichert werden; und (ii) Vertreter der Empfangenden Partei, die einer beruflichen Geheimhaltungspflicht unterliegen, dürfen Korrespondenz, Zusammenfassungen oder Erklärungen, die Vertrauliche Informationen enthalten, aufbewahren, sofern diese Aufzeichnungen jederzeit den Bestimmungen dieser GHV unterliegen.
3.3 Die Verpflichtung zur Geheimhaltung der Vertraulichen Informationen wird durch die ergebnislose Beendigung der Gespräche und die Löschung oder Rückgabe der Vertraulichen Informationen nicht berührt.
4. IP-Rechte
4.1 Die Offenlegende Partei behält alle Rechte an geistigem Eigentum an Vertraulichen Informationen und behält sich das ausschließliche Recht vor, diese anzumelden. Die Empfangende Partei erwirbt auf der Grundlage dieser GHV oder aufgrund stillschweigenden Verhaltens keine Rechte an geistigem Eigentum oder, mit Ausnahme der Nutzung für den Zweck, sonstige Nutzungsrechte an den Vertraulichen Informationen.
4.2 Die Empfangende Partei verzichtet darauf, Vertrauliche Informationen in irgendeiner Weise selbst zu verwerten oder nachzuahmen, insbesondere durch sogenanntes Reverse Engineering, oder sie von Dritten verwerten oder nachahmen zu lassen, und insbesondere darauf, Rechte an geistigem Eigentum an Vertraulichen Informationen anzumelden.
5. Laufzeit und Kündigung
5.1 Diese GHV beginnt an dem auf der ersten Seite dieser GHV angegebenen Datum und hat eine Laufzeit von fünf (5) Jahren.
5.2 Sie endet nicht mit dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen der Parteien über den Zweck oder mit deren endgültigem Scheitern.
6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
6.1 Diese GHV unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist nach diesem auszulegen, wobei die kollisionsrechtlichen Bestimmungen keine Anwendung finden.
6.2 Für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vertraulichkeitsvereinbarung ergeben, sind ausschließlich die Gerichte in Karlsruhe, Deutschland, zuständig.
7. [bookmark: _heading=h.v3e7mzz10hwe]Schlussbestimmungen
7.1 Diese GHV kann in beliebig vielen Ausfertigungen abgeschlossen werden, die zusammen eine einzige Vereinbarung bilden. Jede Partei kann diese GHV durch Unterzeichnung als Gegenpartei abschließen.
7.2 Alle Vereinbarungen, die diese GHV ändern, ergänzen, beenden oder konkretisieren, sowie alle Garantien oder Absprachen müssen von den Parteien schriftlich vereinbart und unterzeichnet werden. Eine elektronische Signatur, die über einen branchenweit anerkannten Drittanbieter für elektronische Signaturen erstellt wurde, gilt in jeder Hinsicht als Originalunterschrift und hat die gleiche Gültigkeit und Wirkung wie eine Originalunterschrift. Einfache Textform erfüllt nicht die Anforderungen an die Schriftform.
7.3 Sollte eine Bestimmung dieser GHV in einer geltenden Rechtsordnung ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, so hat diese Ungültigkeit, Rechtswidrigkeit oder Undurchsetzbarkeit keine Auswirkungen auf die übrigen Bestimmungen dieser GHV und macht diese Bestimmungen in anderen Rechtsordnungen nicht ungültig oder undurchsetzbar. Soweit möglich, wird eine solche Bestimmung so ausgelegt, dass sie dem beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Das Gleiche gilt mutatis mutandis für etwaige Lücken in dieser GHV. In Bezug auf verbleibende ungültige Bestimmungen oder Lücken vereinbaren die Parteien eine Bestimmung, die so weit wie möglich dem entspricht, was sie vereinbart hätten, wenn sie gewusst hätten, dass die gewählte Formulierung ungültig ist oder eine Lücke aufweist.
7.4 Das Versäumnis oder die Verzögerung einer Partei bei der Ausübung eines Rechts aus dieser GHV stellt keinen Verzicht auf dieses Recht dar.
7.5 Die Parteien sind unabhängige Vertragspartner, und diese GHV begründet keine Partnerschaft, kein Franchise, kein Joint Venture, keine Agentur, kein Treuhandverhältnis und kein Beschäftigungsverhältnis zwischen den Parteien. 


Unterzeichnet für und im Namen von MPMX:            	Unterzeichnet für und im Namen des Unternehmens:
                       
___________________________________                            	___________________________________

___________________________________                            	___________________________________                 
(Ort), (Datum)   						(Ort), (Datum)   
___________________________________                            	___________________________________     
(Name)                                                                       		(Name)
___________________________________                            	___________________________________     
(Position)                                                         	        	(Position)

Unterzeichnet für und im Namen von MPMX:            	Unterzeichnet für und im Namen des Unternehmens:
                       
___________________________________                            	___________________________________

___________________________________                            	___________________________________                 
(Ort), (Datum)   						(Ort), (Datum)   
___________________________________                            	___________________________________     
(Name)                                                                       		(Name)
___________________________________                            	___________________________________     
(Position)                                                         	        	(Position)
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